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Ergänzende  Bed ingungen  
 
 

zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Gasversorgung in Niederdruck 
(Niederdruckanschlussverordnung - NDAV) vom 01.11.2006, BGBl. I S. 2477. 

 
 
1. Baukostenzuschuss 
 
1.1 Für den Anschluss an das Gasnetz ist vom Anschlussnehmer ein Baukostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzu-

schuss beträgt höchstens 50 % der ansetzbaren Kosten. Der Baukostenzuschuss wird auf Grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten - wie im Preisblatt des Netzbetreibers ausgewiesen - pau-
schal berechnet. 

 
1.2 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer einen weiteren Baukostenzuschuss zu fordern, wenn dieser 

seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus er-
höht. Der weitere Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der Ziffer 1.1. 

 
2. Netzanschluss 
 
2.1 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem eine eigene Haus-

nummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Gasversorgungsnetz anzuschließen, soweit kei-
ne berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

 
2.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses, die auf den Anschlussnehmer zurückzuführen sind, sind unter 

Verwendung des vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Vordrucks zu beantragen. 
 
2.3 Der Anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber die für die Herstellung des Netzanschlusses angefallenen und im 

Preisblatt des Netzbetreibers ausgewiesenen Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses; Grundlage der Kos-
tenerstattung ist das für die konkrete Anschlusssituation des Anschlussnehmers erstellte Kostenangebot des Netz-
betreibers. 

 
2.4 Ferner zahlt der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber die Kosten für Veränderungen des Netzanschlusses, die 

durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst 
werden. Die Kosten sind nach Aufwand zu erstatten. 

 
2.5 Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der 

Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu auf-
zuteilen und dem Anschlussnehmer den zu viel gezahlten Betrag zu erstatten. 

 
2.6 Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhältnis beendet wird. 
 
3. Art des Netzanschlusses 
 
 Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H mit einem Brennwert im Normzustand von H0 = 11,1 

kWh/m3 und einem Versorgungsdruck von ca. 22 mbar (geeignet für Gasgeräte mit der Gasgruppenbezeichnung E 
nach DIN EN 437) mit dem nach den anerkannten Regeln der Technik zulässigen Schwankungsbereich zur Verfü-
gung gestellt. 

 
4. Zahlungsbedingungen 
 
4.1 Der Anschlussnehmer begleicht die aus dem Netzanschlussverhältnis resultierenden fälligen Rechnungen durch 

Überweisung auf eines der bekannten Konten des Netzbetreibers. 
 
4.2 Die Rechnungen werden 14 Tage nach Erhalt fällig. Die Zahlungen erfolgen ohne Abzug. Bei verspätetem Zah-

lungseingang ist der Netzbetreiber berechtigt, unbeschadet weitergehender Rechte, ab Ablauf der vorstehenden 
Zahlungsfrist die handelsüblichen Verzugszinsen zu verlangen. 

 
5. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 
 
5.1 Besteht hinreichender Grund zur Annahme, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß 

Ziffern 1 und 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, vom Anschlussneh-
mer angemessene Vorauszahlungen zu verlangen. 
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5.2 Für den Fall der Herstellung mehrerer Netzanschlüsse, ist der Netzbetreiber berechtigt, für die Kosten gemäß Ziffer 

2 angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 
 
6. Inbetriebsetzung der Gasanlage 
 
6.1 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage ist beim Netzbetreiber von demjenigen Installationsunternehmen zu beantra-

gen, welches die Arbeiten an der Gasanlage ausgeführt hat. Die Anlage darf außer durch den Netzbetreiber nur 
durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen nach den gesetzlichen und behördli-
chen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert oder unterhalten 
werden. 

 
6.2 Die Beauftragung erfolgt mittels des vom Netzbetreiber hierfür zur Verfügung gestellten Vordrucks. 
 
6.3 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die im Preisblatt des Netzbetreibers ausgewiesenen Inbetriebset-

zungskosten. 
 
6.4 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage kann von der Bezahlung der Kosten gemäß Ziffern 1 und 2 abhängig gemacht 

werden. 
 
7. Erweiterungen und Änderungen der Anlage 
 
 Erweiterungen und Änderungen der Anlage(n) sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem 

Netzbetreiber unverzüglich in Textform mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhöht oder mit 
Netzrückwirkungen zu rechnen ist. 

 
8. Technische Anschlussbedingungen 
 
 Es gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in der jeweils gültigen Fassung. Sie können in 

den Geschäftsräumen des Netzbetreibers oder im Internet unter www.stadtwerke-waiblingen.de eingesehen werden 
und werden auf Verlangen unentgeltlich ausgehändigt. 

 
9. Messeinrichtungen, Messung 
 
9.1 Der Anschlussnehmer kann auf eigene Kosten in Abstimmung mit dem Netzbetreiber neben den üblichen Messein-

richtungen zusätzliche Messgeräte zur Überwachung der Abnahme anbringen. 
 
9.2 Sämtliche für die Messung und Fernauslesung benötigten Geräte stellt der Netzbetreiber oder der zum Betrieb der 

Messstelle berechtigte Dritte; sie verbleiben in dessen Eigentum. 
 
9.3 Auf Verlangen des Netzbetreibers werden die für die Abrechung relevanten Messwerte mittels der Zählerfernausle-

sung (ZFA) festgestellt. Der Anschlussnehmer trägt grundsätzlich dafür Sorge, dass dem Netzbetreiber in unmittel-
barer Nähe zur Messeinrichtung eine Kommunikationseinrichtung für die Fernablesung (in der Regel ein extern an-
wählbarer analoger Telefonanschluss sowie eine Netzsteckdose) zur Verfügung steht. Die Kosten hierfür trägt der 
Anschlussnehmer. 

 
9.4 Bei Veränderungen im Stand der Zähler- und Übertragungstechnik kann der Netzbetreiber einen Wechsel der Zäh-

ler- und Übertragungstechnik auf digitale Ausführungen des Telekommunikationsanschlusses verlangen. Die Aus-
führung dieser Maßnahme wird nach Abstimmung mit dem Anschlussnehmer vorgenommen. 

 
10. Zahlungsverzug und Erstattung sonstiger Kosten 
 
 Kosten, die dem Netzbetreiber durch Zahlungsverzug des Anschlussnehmers, durch Unterbrechung und Wiederher-

stellung des Netzanschlusses oder der Anschlussnutzung entstehen, sind diesem nach den im Preisblatt des Netz-
betreibers ausgewiesenen Preisen zu erstatten. 

 
11. Wechsel des Anschlussnehmers 
 Der bisherige Anschlussnehmer hat dem Netzbetreiber im Falle des Eigentumsübergangs an der Kundenanlage den 

neuen Anschlussnehmer unverzüglich in Textform mitzuteilen. 
 
12. Inkrafttreten 
 Die Ergänzenden Bedingungen treten am ersten Tag des auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Monats in 

Kraft. Sie sind Bestandteil des Netzanschlussvertrages und des Anschlussnutzungsverhältnisses. 
 
Waiblingen, April 2007 
Stadtwerke Waiblingen GmbH 
Volker Eckert, Geschäftsführer 
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